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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen IV –   
Aufstiegs- und Entwicklungschancen ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. eine Novellierung der Verordnung über die Ein-
stellungsvoraussetzungen für Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben (ELbAV) im Sinne einer Anker-
kennung der durch Honorartätigkeiten erworbenen 
Berufserfahrung von Lehrbeauftragten vorzuneh-
men; 

2. im Einvernehmen mit den Kunst- und Musikhoch-
schulen neben zusätzlichen Dauerstellen auch 
Qualifikationsstellen wie künstlerische Juniorpro-
fessur- und Mittelbaustellen in Befristung, Stipen-
dien-Modelle, Graduiertenschulen und innovative 
Stellenformate wie das Tenure-Track-Modell zu 
schaffen; 

3. im Einvernehmen mit den Hochschulen im Be-
reich der universitären Sprachenlehre unbefristete 
Stellen zu schaffen und diese angemessen zu 
vergüten; 

4. alle staatlichen Hochschulen in Bayern auf die 
Erstellung von Personalentwicklungsplänen zu 
verpflichten, um Lehrbeauftragten endlich Karrie-
re- und Entwicklungsperspektiven in der Hoch-
schullaufbahn zu ermöglichen. 

 

 

Begründung: 

Für Lehrbeauftragte an Hochschulen gibt es de facto 
keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten. Die Anzahl der Habi-
litationen von Lehrbeauftragten ist verschwindend ge-
ring. Auch andere Aufstiegs- und Entwicklungschan-
cen sind nicht gegeben. Weder durch die Qualität des 
Unterrichts noch durch andere Formen der Qualifizie-
rung wie z. B. Fortbildungsmaßnahmen oder Zertifi-
zierungen können Lehrbeauftragte sich für Festanstel-
lungen und höhere Positionen in der Hochschullauf-

bahn empfehlen. Die Verträge für Lehrbeauftragte las-
sen lediglich eine befristete Anstellung für maximal 
zwei Jahre zu. Theoretisch ist anschließend eine Be-
werbung auf Ausschreibungen für feste Stellen mög-
lich. Die Tätigkeiten als Lehrbeauftragte werden als 
Nachweis der Berufserfahrung und Qualifizierung je-
doch nicht berücksichtigt. Das Gleiche gilt für Lehrbe-
auftragte, die an der Hochschule eine Tätigkeit als 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben anstreben. Denn 
die Wahrnehmung von Lehraufträgen gilt in der Ver-
ordnung über die Einstellungsvoraussetzungen für 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (ELbAV) explizit 
nicht als Qualifizierungsgrund für eine solche Tätig-
keit. Deshalb ist eine Novellierung der ELbAV drin-
gend erforderlich, um es Lehrbeauftragten zu ermögli-
chen, sich im Sinne einer Ankerkennung der durch 
Honorartätigkeiten erworbenen Berufserfahrung auf 
feste Stellen bewerben zu können. 

Die Problematik der fehlenden Entwicklungsmöglich-
keiten für Lehrbeauftragte ist besonders an Musik-
hochschulen ausgeprägt. Dort gibt es für die Qualifi-
zierung des künstlerischen Nachwuchses keine an-
gemessenen Beschäftigungsformate. Während an 
den Universitäten Juniorprofessuren, Assistenzstellen 
oder Graduiertenschulen existieren, gibt es an den 
Musikhochschulen nur die Möglichkeit des Lehrauf-
trags. Um eine Lehrbeauftragtenquote von 25 Prozent 
an Musikhochschulen zu erreichen, ist neben der 
Schaffung von Dauerstellen auch die Schaffung von 
befristeten Qualifikationsstellen dringend notwendig. 
Durch künstlerische Juniorprofessur- und Mittelbau-
stellen in Befristung, Stipendien-Modelle, Graduierten-
schulen oder neue und innovative Stellenformate wie 
das Tenure-Track-Modell könnte die Situation an 
Kunst- und Musikhochschulen deutlich verbessert 
werden. 

Die Sprachvermittlung an Hochschulen ist eine Dau-
eraufgabe. Besonders Deutsch als Fremdsprache, 
aber auch andere Fremdsprachen werden im Zuge 
der Internationalisierung der Hochschulen mehr und 
mehr nachgefragt. Aus diesem Grund müssen im Be-
reich der universitären Sprachenlehre unbefristete 
Stellen geschaffen werden, die nach E 13 des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
vergütet werden sollen. 

Zudem ist die Staatsregierung aufgefordert, Hoch-
schulen auf die Erstellung von Personalentwicklungs-
plänen zu verpflichten, um die steigende Konkurrenz-
situation zwischen Lehrbeauftragten und künstleri-
schem und wissenschaftlichem Personal zu beseiti-
gen und Entwicklungs- und Karrierechancen für Lehr-
beauftragte zu etablieren. 



 

17. Wahlperiode 05.12.2017 Drucksache 17/19521 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/18325 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen IV - Aufstiegs- 
und Entwicklungschancen ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatter: Bernd Kränzle 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 73. Sit-
zung am 15. November 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 175. Sitzung am 5. Dezember 2017 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Drs. 17/18325, 17/19521 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen IV –   
Aufstiegs- und Entwicklungschancen ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die Nummer 17 der Anlage ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der An-

trag der SPD-Fraktion betreffend "Zusätzliche Stellen für die Verwaltungsgerichte" auf 

Drucksache 17/18801, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden 

soll. – Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten 

der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion 

und die Fraktionen FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Fraktionslose 

Abgeordnete sind nicht anwesend. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimme. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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